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Bezirksregierung Köln       50667 Köln, 17.03.2021 
Dezernat 33         Zeughausstraße 2-10 
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung-     Telefon: 0221 / 147 - 2033 
 
 Flurbereinigung Gangelt I  
 Az.: 33.43 -14 06 2- 

 
 

Ausführungsanordnung 

Im Flurbereinigungsverfahren Gangelt I, Kreise Heinsberg und Düren sowie Städteregion 
Aachen, wird hiermit die Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 
gemäß § 61 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), ange-
ordnet. 
 
1. Am 30.04.2021  tritt der im Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag vorgesehene 

neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen, das heißt, die im Flurbereinigungs-
plan und seinem Nachtrag enthaltene Neuordnung des Eigentums und der sonstigen 
privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft. 

2. Zum gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den 
alten Grundstücken und hinsichtlich der diese Grundstücke betreffenden Rechtsver-
hältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die ört-
lich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen 
nach Maßgabe der Festsetzungen im Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag auf 
die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über 
(§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

3. Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an den durch den Flur-
bereinigungsplan und seinen Nachtrag ausgewiesenen neuen Grundstücken erfolgte 
bereits durch die vorläufige Besitzeinweisung vom 15.06.2016 mit Überleitungsbe-
stimmungen, die 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung vom 
09.07.2018 und die 2. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung vom 
11.07.2019 bzw. durch besondere Vereinbarung. 

4. Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung die-
ses Verwaltungsaktes an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den 
Vertragspartnern bei der Bezirksregierung Köln -Dezernat 33- folgende Festsetzun-
gen gemäß § 71 FlurbG beantragt werden: 

a) Angemessene Verzinsung einer vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichszah-
lung durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG), 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge 
eines Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Absatz 
1 FlurbG), 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der Bewirt-
schaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Absatz 2 FlurbG). 

Die Anträge zu a) und b) können von beiden Vertragspartnern, der Antrag zu c) kann 
nur vom Pächter gestellt werden. 
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Gründe 

Der Erlass der Ausführungsanordnung ist gemäß § 61 FlurbG zulässig und gerechtfertigt, 
weil die Bezirksregierung Köln die gegen den Flurbereinigungsplan erhobenen Wider-
sprüche ausgeräumt hat, der verbliebene Widerspruch von der Spruchstelle für Flurbe-
reinigung zurückgewiesen und gegen den Widerspruchsbescheid keine Klage erhoben 
wurde und weil gegen den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan kein Widerspruch erho-
ben wurde.  
Dadurch wurden der Flurbereinigungsplan sowie sein Nachtrag 1 unanfechtbar mit der 
Folge, dass deren Ausführung anzuordnen ist. 

Mit der Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages tritt der neue 
Rechtszustand ein, so dass die Voraussetzungen zur Berichtigung der öffentlichen Bü-
cher vorliegen. Die Teilnehmer können eigentumsrechtlich über ihre Abfindungsgrund-
stücke verfügen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 
50606 Köln 

 
oder zur Niederschrift bei der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 
Robert-Schuman-Str. 51, 52066 Aachen 

 
unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.  
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 

qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben 

werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 

 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer 

Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet:  

poststelle@brk-nrw.de-mail.de.  

 

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren 

Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 

 

  

        Im Auftrag 
 
      (LS)  gez. Frauenrath 
         
      Regierungsvermessungsdirektorin 
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Hinweise: 

 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln ver-
öffentlicht unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/gangelt_eins/ 
 
 
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Infor-
mationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/daten-
schutzhinweise.pdf 

Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt. 
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